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Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments (JURI-Ausschuss) hat um eine fachliche Analyse der Frage 
ersucht, wie sich die administrative Zusammenarbeit bei der grenzüberschreitenden Vollstreckung von 
Geldbußen und Zahlungsansprüchen verbessern lässt. Es bedarf wirksamer Rechtsinstrumente und bewährter 
Verfahren, da die Vollstreckungsbehörden ihre Befugnisse in der Regel nur in ihrem eigenen Hoheitsgebiet 
ausüben dürfen, in einem Mitgliedstaat geltende rechtliche Normen jedoch auch von einer natürlichen oder 
juristischen Person aus einem anderen Mitgliedstaat verletzt werden können.  

Diese Studie enthält eine vergleichende Analyse des Rechtsrahmens, einschließlich des entsprechenden EU-
Rechts und bilateraler und multilateraler Rechtsinstrumente, der in vier Mitgliedstaaten, nämlich in Belgien, in 
Deutschland, in den Niederlanden und in Österreich, für die grenzüberschreitende Vollstreckung von 
Geldbußen und Zahlungsansprüchen gilt. Die Schlussfolgerungen lauten dabei insbesondere:  

• Was Geldbußen angeht, existiert eine kleine Zahl von Rechtsinstrumenten, und zwar sowohl auf EU-
Ebene als auch in Form von bilateralen und multilateralen Vereinbarungen. Diese Rechtsinstrumente sind 
                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/749502/IPOL_STU(2023)749502_EN.pdf 

ABRISS 

In dieser von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten auf Ersuchen 
des Rechtsausschusses in Auftrag gegebenen Studie werden die Herausforderungen und 
möglichen Verbesserungen bei der administrativen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die Vollstreckung von Geldbußen und Zahlungsansprüchen untersucht. Es sind 
Rechtsinstrumente zur Erleichterung der transnationalen Zusammenarbeit notwendig. Zudem 
werden die Begriffe „Geldbuße“ und „Zahlungsanspruch“ in den Mitgliedstaaten oft 
unterschiedlich definiert. Der Rahmenbeschluss 2005/214/JI gilt für die darin geregelten 
Zuwiderhandlungen. Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit sind nach Artikel 82 
Absatz 1 AEUV gestattet; allerdings sind Verwaltungsbehörden in der Regel keine Justizbehörden. 
Änderungen können auf der Grundlage von Artikel 114 Absatz 1 AEUV vorgenommen werden, 
wenn sie der Aufnahme von Bestimmungen über die Amtshilfe im Bereich der Übermittlung von 
Informationen, der Zustellung und der Vollstreckung dienen. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/749502/IPOL_STU(2023)749502_EN.pdf
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jedoch offenbar nicht ausreichend, wenn es um in einigen Mitgliedstaaten gängige Geldbußen geht. 
Insbesondere kann der Rahmenbeschluss 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen (Rahmenbeschluss) auf 
Verwaltungsstrafen angewendet werden, wenn diese auf einer Entscheidung eines Gerichts (oder unter 
bestimmten Umständen einer nicht gerichtlichen Behörde des Entscheidungsstaats) über die Zahlung einer 
Geldbuße durch eine natürliche oder juristische Person beruhen. Darüber hinaus muss die Verwaltungsstrafe 
für eine in Artikel 5 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses aufgeführte und im Entscheidungsstaat strafbare 
Handlung verhängt worden sein. Andere Zuwiderhandlungen können ebenfalls anerkannt und vollstreckt 
werden. In diesem Fall jedoch „kann der Vollstreckungsstaat die Anerkennung und Vollstreckung einer 
Entscheidung unabhängig von den Tatbestandsmerkmalen oder der Klassifizierung der Straftat davon 
abhängig machen, dass die Entscheidung sich auf Handlungen bezieht, die nach dem Recht des 
Vollstreckungsstaats eine Straftat darstellen würden“. 

• Die Begriffe „Geldbuße“ und „Zahlungsanspruch“ beruhen auf den jeweiligen Rechtssystemen und 
werden in den untersuchten Mitgliedstaaten folglich unterschiedlich definiert und eingestuft. Eine 
Vereinheitlichung scheint weder möglich noch ratsam.  

• Grundsätzlich stellt der Rahmenbeschluss 2005/214/JI eine funktionierende Rechtsgrundlage für 
Geldbußen dar, die für die darin geregelten Zuwiderhandlungen verhängt werden. Offene Fragen scheinen 
durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt worden zu sein. 

• Existieren ergänzende bilaterale Vereinbarungen (Beispiel: Vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich über Amts- und Rechtshilfe in Verwaltungssachen) finden diese 
häufig vorrangig Anwendung. 

• Für eine verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Vollstreckung von Geldbußen und 
Zahlungsansprüchen in der EU bedarf es einer entsprechenden Gesetzgebungskompetenz der Union. Im 
Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen leitet sich die Rechtsgrundlage aus Artikel 82 Absatz 1 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ab, wobei dies als abschließende Befugnis 
gilt. Maßnahmen zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Vollstreckung von 
Geldbußen und Zahlungsansprüchen müssen daher von Artikel 82 Absatz 1 AEUV abgedeckt sein. Artikel 82 
Absatz 1 AEUV bezieht sich ausschließlich auf eine Zusammenarbeit von Justizbehörden. 
Verwaltungsbehörden sind in der Regel nicht eingeschlossen.  

• Für Vorschriften zur Rechtshilfe bei der Vollstreckung von Geldbußen kann jedoch Artikel 82 Absatz 1 
Unterabsatz 2 Buchstabe a AEUV als Grundlage herangezogen werden, sodass der Rahmenbeschluss 
2005/214/JI durch die Aufnahme weiterer Zuwiderhandlungen in den Katalog der Zuwiderhandlungen, für die 
eine Gegenseitigkeitsprüfung nicht erforderlich ist, entsprechend erweitert werden kann. Eine leichte Senkung 
des Mindestbetrags von 70 EUR könnte ebenso wie eine Änderung der Regel, dass die vollstreckten Beträge im 
Vollstreckungsstaat verbleiben, in Erwägung gezogen werden. Artikel 82 Absatz 1 AEUV bietet keine geeignete 
Rechtsgrundlage für das Anerkennungsverfahren. Einzige Ausnahme hierbei ist die Rechtshilfe bei der 
Zustellung, sofern es um die Zustellung des Urteils selbst geht. 

• Ein übergreifender Rückgriff auf die Kompetenzgrundlage des Artikels 114 Absatz 1 AEUV, der alle 
öffentlichen Forderungen, die sich unter dem Begriff des Zahlungsanspruchs zusammenfassen lassen, umfasst, 
ist nicht möglich.  

• Beziehen sich Bestimmungen über die Informations-, Zustellungs- und Vollstreckungshilfe auf 
konstruktive Verbote, besteht eine Verbindung zum Binnenmarkt, da das Funktionieren des Binnenmarkts 
durch diese Verbote gefördert wird. Sind die Hilfeformen nötig, um zu verhindern, dass Verbote, die einer der 
Grundfreiheiten dienen, umgangen werden, können Bestimmungen zur Verhinderung des Umgehens von 
Verboten auch in Form von unabhängigen Rechtsakten auf der Basis von Artikel 114 Absatz 1 AEUV erlassen 
werden.  
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• Es ist ebenfalls möglich, Kompetenzgrundlagen der einzelnen Politikbereiche des AEUV für 
Maßnahmen zur Informations-, Zustellungs- und Vollstreckungshilfe heranzuziehen. Wie bei Artikel 114 
Absatz 1 AEUV ist der Sachzusammenhang mit dem Gegenstand entscheidend, wenn im Zusammenhang mit 
der Informations-, Zustellungs- und Vollstreckungshilfe eine spezifische Kompetenznorm herangezogen 
werden soll.  

• Sollen bestehende Rechtsakte geändert werden, ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer (oder 
mehrerer) Kompetenzgrundlagen erfüllt sind. Beruht der zu ändernde Rechtsakt auf der 
Binnenmarktkompetenz des Artikel 114 Absatz 1 AEUV, kann selbige ebenfalls als Grundlage für eine Änderung 
des Rechtsaktes zur Aufnahme von Bestimmungen über die Informations-, Zustellungs- und 
Vollstreckungshilfe herangezogen werden. Dies gilt auch, wenn es bis dahin noch keine Bestimmungen über 
die Amtshilfe gab.  

• Bei bestehenden, auf einem spezifischen Kompetenzstandard beruhenden Rechtsakten gibt es keine 
allgemeingültige Antwort. Ein Rechtsakt, der auf Artikel 114 Absatz 1 AEUV beruht und einen oder mehrere 
Politikbereiche umfasst, erscheint vorzugswürdig. Die Verordnung (EU) 2017/2394 über die Zusammenarbeit 
zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden dient hier 
als Vorbild. In jedem Fall müssen alle betroffenen Rechtsakte, die Sanktionen vorsehen, in einem Anhang 
aufgeführt werden. 

• Neben den Kompetenzen der Union besteht weiterhin die Möglichkeit von bilateralen und 
multilateralen Vereinbarungen, mit denen die Lücken geschlossen werden können, die das Unionsrecht 
zwangsläufig hinterlässt. 
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